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A Bekanntmachungen des Landkreises Schaumburg 
 
 
Veröffentlichung der 1. Eröffnungsbilanz des Landkreises 
Schaumburg zum 01.01.2010 
Bekanntmachung 
 
Der Kreistag des Landkreises Schaumburg hat in seiner Sit-
zung am 18.12.2012 nach Artikel 6 Absatz 8 des Gesetzes zur 
Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung 
gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 
(GemHausRNeuOG) nachstehende 1. Eröffnungsbilanz des 
Landkreises Schaumburg zum Stichtag 01.01.2010 beschlos-
sen. 
(Eröffnungsbilanz ist im Anschluss an Seite 49 als Anla-
ge 1 beigefügt) 
 
Die 1. Eröffnungsbilanz ist in der Zeit vom 22.09. bis 
30.09.2013 (mit Unterbrechungen) durch das Rechnungsprü-
fungsamt des Landkreises Nienburg/Weser geprüft worden. 
 
Die Prüfung der 1. Eröffnungsbilanz schloss mit der Feststel-
lung: 
 

„Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
kann bestätigt werden, dass die vom Kreistag beschlos-
sene erste Eröffnungsbilanz unter Beachtung der gesetz-
lichen Vorschriften die tatsächliche Vermögens- und 
Schuldenlage des Landkreises Schaumburg zutreffend 
abbildet. Sie wurde unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung erstellt. 
 
Bei einigen Positionen der Bilanz sind noch Korrekturen 
vorzunehmen. Die Einarbeitung der Korrekturen wird im 
Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2010 überprüft“. 

 
Vom Bericht über die Prüfung der 1. Eröffnungsbilanz des 
Landkreises zum Stichtag 01.01.2010 hat der Kreistag am 
25.02.2014 Kenntnis genommen.  
 
Gemäß Artikel 6 Abs. 8 Satz 2 GemHausRNeuOG in Verbin-
dung mit § 129 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) ist die 1. Eröffnungsbilanz mit Bericht 
vom 11.03.2014 angezeigt worden und liegt mit ihrem Anhang 
und dem Prüfungsbericht gem. § 129 Abs. 2 NKomVG im 
Anschluss an die Veröffentlichung an 7 Werktagen (außer 
samstags), beginnend mit dem Tag nach der Bekanntmachung 
im Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg, im Kreishaus 
Stadthagen, Jahnstraße 20, Zimmer 403, öffentlich aus. 
 

Der Landrat 
Jörg Farr 

 
 
B Bekanntmachungen der kreisangehörigen Städte 
 und Gemeinden 
 
 
Haushaltssatzung der Stadt Stadthagen für das Haushalts-
jahr 2014 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Stadt Stadthagen in seiner 
Sitzung am 24.02.2014 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2014 beschlossen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  

    
1.1 der ordentlichen Erträge auf 30.087.500 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen 

auf 
31.757.400 Euro 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge 

auf 
186.600 Euro 

1.4 der außerordentlichen Aufwen-
dung auf 

186.600 Euro 

    
2. im Finanzhaushalt  

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  

    
2.1 der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
28.623.500 Euro 

2.2. der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

29.609.900 Euro 

    
2.3 der Einzahlungen für Investitions-

tätigkeit auf 
830.200 Euro 

2.4 der Auszahlungen für Investiti-
onstätigkeit auf 

3.008.800 Euro 

    
2.5 der Einzahlungen für Finanzie-

rungstätigkeit auf 
2.178.600 Euro 

2.6 der Auszahlungen für Finanzie-
rungstätigkeit auf 

773.500 Euro 

festgesetzt.   
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag   
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 31.632.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 33.392.200 Euro 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 2.178.600 Euro festgesetzt. 
 
§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
72.000 Euro festgesetzt. 
 
§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 Euro 

festgesetzt. 
 
§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden 
durch die Realsteuersatzung ab 01.01.2012 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebe (Grundsteuer A) 
 
390 v.H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v.H. 
   
2. Gewerbesteuer  390 v.H. 
 
Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung erfolgt 
nur nachrichtlich. 
 

Stadthagen, den 25.02.2014 
 

Hellmann 
Bürgermeister 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung 
durch den Landkreis Schaumburg ist am 13.05.2014 unter 
dem Aktenzeichen 20 14 10/04 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 
03.06.2014 bis zum 12.06.2014 zur Einsichtnahme während 
der Dienststunden (montags bis freitags 8:30 Uhr - 12:30 Uhr) 
im Verwaltungsgebäude, Fachbereich Zentrale Dienste, Rat-
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hauspassage 1, Zimmer 126, 31655 Stadthagen, öffentlich 
aus. 
 
Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass der Haushaltsplan 2014 
einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen der 
Stadt Stadthagen in der Rechtsform des privaten Rechts und 
die Beteiligung daran enthält. Die Einsicht in den Bericht ist 
gem. § 151 NKomVG jedermann gestattet. 
 

Stadthagen, den 20.05.2014 
 

Stadt Stadthagen 
 

Der Bürgermeister 
Hellmann 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Verordnung über die Kastrations-, Kennzeichnungs- und 
Registrierpflicht von freilaufenden Katzen im Gebiet der 
Samtgemeinde Eilsen 
 
Aufgrund der §§ 1 und 55 des Niedersächsischen Gesetzes 
über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) in der 
Fassung vom 19.01.2005 (Nds. GVBl. 2/2005 Seite 9), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2013 (Nds. 
GVBl. Nr. 10/2013 S. 158) in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 5 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 31/2010 Seite 576), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 31.10.2013 (Nds. 
GVBl. Nr. 20/2013 S. 258) hat der der Rat der Samtgemeinde 
Eilsen in seiner Sitzung am 02.12.2013 folgende Verordnung 
beschlossen: 
 
§ 1 Katzenhaltung 
 
(1) Katzenhalterinnen oder Katzenhalter, die ihrer Katze die 
Möglichkeit gewähren, sich außerhalb der Wohnung zu bewe-
gen, haben diese zuvor tierärztlich kastrieren zu lassen. 
Dies gilt nicht für Katzen bis zu einem Alter von 5 Monaten. 
 
(2) Als Katzenhalterin bzw. Katzenhalter im Sinne des Absat-
zes 1 gilt auch, wer einer freilaufenden Katze regelmäßig Futter 
zur Verfügung stellt. 
 
(3) Für die Zucht von Rassekatzen können auf Antrag Aus-
nahmen von der Kastrationspflicht zugelassen werden, sofern 
eine Kontrolle und Versorgung der Nachzucht glaubhaft darge-
legt wird. 
 
(4) Im Übrigen können auf Antrag Ausnahmen von den Be-
stimmungen dieser Verordnung zugelassen werden, wenn das 
Interesse der Antragstellerin oder des Antragstellers das öffent-
liche Interesse im Einzelfall nicht nur geringfügig überwiegt. 
 
(5) Die von der Kastrationspflicht nach den Absätzen 3 und 4 
befreiten Katzen sind mittels Mikrochip oder Tätowierung zu 
kennzeichnen. 
 
(6) Die Katzenhalterinnen oder Katzenhalter sind verpflichtet, 
mit der Kennzeichnung die Registrierung ihrer Katzen in einer 
der Haustier-Registrierungsdatenbanken (z.B. Tasso oder 
Deutsches Haustierregister) unverzüglich vorzunehmen. 
 
(7) Katzen im Sinne dieser Verordnung sind sowohl männliche 
als auch weibliche Katzen. 
 
§ 2 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig nach § 59 Abs. 1 Nds. SOG handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen dieser Verord-
nung zuwiderhandelt und gemäß 
a.  § 1 Abs. 1 seiner Katze die Möglichkeit gewährt, sich au-
ßerhalb der Wohnung zu bewegen, ohne kastriert zu sein; 
b.  § 1 Abs. 5 die von der Kastrationspflicht ausgenommenen 
Katzen nicht mittels Mikrochip oder Tätowierung kennzeichnet; 

c.  § 1 Abs. 6 nicht die Registrierung seiner Katze in einer der 
Haustier-Registrierungsdatenbanken (z.B. Tasso oder Deut-
sches Haustierregister) unverzüglich vornimmt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 59 Abs. 2 Nds. SOG 
mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet werden. 
 
§ 3 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tag der Verkündung in Kraft. 
 

Bad Eilsen, den 02.12.2013 
 

Samtgemeinde Eilsen 
 

Der Samtgemeindebürgermeister 
Bernd Schönemann 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bekanntmachung der Gemeinde Luhden 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 a „Kuhlbreite“ 
Gemeinde Luhden 
einschl. örtlicher Bauvorschriften 
 
Der Rat der Gemeinde Luhden hat in seiner Sitzung am 
13.08.2013 die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 a 
„Kuhlbreite“, Gemeinde Luhden, einschl. örtlicher Bauvorschrif-
ten, gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Der Sat-
zungsbeschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüb-
lich bekanntgemacht.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der o.g. Bauleitplanung ist in 
dem nachfolgenden Kartenausschnitt mit einer schwarz-
gestrichelten Linie umrandet dargestellt: 
(Karte ist im Anschluss an Seite 49 als Anlage 2 beigefügt) 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt gem. § 10 Abs. 3 BauGB die 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 a „Kuhlbreite“, 
Gemeinde Luhden, einschl. örtlicher Bauvorschriften, in Kraft. 
 
Zu der Satzung wird darauf hingewiesen:  
 
Unbeachtlich werden gemäß § 215 BauGB 1.) eine nach § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 2.) eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 3.) nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beacht-
lich sind. 
 
Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB kann Entschädigung 
verlangt werden (Entschädigungsberechtigter), wenn die in 
den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Es kann die Fälligkeit des Anspruches da-
durch herbeigeführt werden, dass die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt 
wird. Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt der Entschädigungs-
anspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 a „Kuhlbreite“, 
Gemeinde Luhden, einschl. örtlicher Bauvorschriften, nebst 
Begründung liegt ab sofort in der Samtgemeinde Eilsen, 
Bückeburger Straße 4, 31707 Bad Eilsen, aus und kann von 
jedermann eingesehen werden. Jedermann kann über die 
Inhalte dieser Bauleitplanung Auskunft verlangen. 
 

Luhden, den 20.05.2014 
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Kunde 
Gemeindedirektor 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bekanntmachung der Gemeinde Luhden 
Haushaltssatzung der Gemeinde Luhden für das Haus-
haltsjahr 2014 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Luhden in der Sitzung am 04.03.2014 folgende Haushaltssat-
zung beschlossen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  1.345.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  1.345.200 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge  0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 1.301.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 1.291.400 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  380.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit . 458.700 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  8.200 Euro 
 
festgesetzt. 
 
§ 2 
 
Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wer-
den nicht festgesetzt. 
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
§ 4 
 
Der Höchstbetrag, der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird nicht festgesetzt, da die Kassengeschäfte von der 
Samtgemeinde Eilsen übernommen werden. 
 
§ 5 
 
Die Steuersätze der Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 
2014 werden wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
    (Grundsteuer A)  320 v.H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  330 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 330 v.H. 
 
§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
nach § 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG gelten als unerheblich, 
wenn sie im Einzelfall 2.500 Euro nicht übersteigen.

Personalaufwendungen und – auszahlungen gelten darüber 
hinaus als unerheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher oder 
tariflicher Vorschriften zwingend erforderlich sind. 
 

Luhden, den 04. März 2014 
 

Gemeinde Luhden 
 

Der Bürgermeister                 Der Gemeindedirektor 
             Beckmann                                      Kunde 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Der Landkreis Schaumburg in Stadthagen hat mit Verfügung 
vom 07.05.2014  - Az.: 20 14 10/15 – die vorstehende Haus-
haltssatzung der Gemeinde Luhden für das Haushaltsjahr 
2014 zur Kenntnis genommen.  
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG für 
7 Werktage, beginnend mit dem Tage nach der Bekanntma-
chung im Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg zur Ein-
sichtnahme in der Samtgemeinde Eilsen, Bückeburger Str. 4, 
31707 Bad Eilsen, Zimmer 9 
 

vom 02. Juni 2014 bis zum 10. Juni 2014 
montags bis freitags 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

dienstags 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
öffentlich aus. 
 

Gemeinde Luhden 
 

Luhden, den 26. Mai 2014 
 

Der Gemeindedirektor 
Kunde 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushalts-
satzung 
 
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Lindhorst für das Haus-
haltsjahr 2014 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lindhorst in der 
Sitzung am 20.01.2014 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  2.715.400 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.020.800 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge  Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 2.659.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 2.532.700 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 126.700 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 289.000 Euro 
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 74.500 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 38.700 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2.860.400 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.860.400 Euro 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 74.500 Euro festgesetzt. 
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf Euro 1.500.000,-
 € festgesetzt. 
 
§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt : 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
      (Grundsteuer A) 320 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
§ 6  
 
Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über und außerplan-
mäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 
NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 
3.000,- € als unerheblich. In diesen Fällen wird gem. § 13 
GemHKVO auf die Unterrichtung verzichtet. 
 

31698 Lindhorst, 20.01.2014 
 

                   Blume                                  Schwedhelm 
Bürgermeister                    Gemeindedirektor 

 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
2.2 Die nach § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 NKomVG erforder-
liche Genehmigung ist durch den Landkreis Schaumburg am 
24.04.2014 unter dem Aktenzeichen 20 14 10/23 erteilt wor-
den. 
 
2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 
02.06.2014 bis zum 14.06.2014 
in 31698 Lindhorst, Bahnhofstraße 55a, 
im Samtgemeinderathaus,  
Zimmer 10, 
zu folgenden Öffnungszeiten Montags, Dienstags, Donnerstags 
und Freitags von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und Montags von 
14:00 bis 16:00 Uhr sowie Donnerstags von 14:00 bis 18:00 
Uhr, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 

Lindhorst, den 05.05.2014 
 

Der Gemeindedirektor 
Jens Schwedhelm 

------------------------------------------------------------------------------------ 

I. 
Haushaltssatzung der Gemeinde Niedernwöhren für das 
Haushaltsjahr 2014 
 
Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Niedernwöhren in der 
Sitzung am 20. Februar 2014 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird festgesetzt: 
 
1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.524.225 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.524.225 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen auf 1.656.800 € 
2.2 der Auszahlungen auf 1.849.200 € 
 
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 
 
2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 1.488.800 € 
2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 1.353.200 € 
 
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit 168.000 € 
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit 496.000 € 
 
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 € 
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
 
§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men werden nicht veranschlagt.  
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 
2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.  
 
§ 5 
 
Die Steuerhebesätze für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
        (Grundsteuer A) 320 v. H. 
    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 320 v. H. 
 
§ 6 
 
Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außer-
planmäßigen Ausgaben nach § 117 NKomVG zuzustimmen, 
gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000 € im Einzelfall als 
unerheblich. 
 

Niedernwöhren, den 21. Februar 2014 
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Hartmann 
Gemeindedirektor 

 
II. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde nach § 114 NKomVG 
ist nicht erforderlich. Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 
Abs. 2 NKomVG für 7 Werktage (außer samstags), beginnend 
mit dem Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den 
Landkreis Schaumburg, in der Samtgemeindeverwaltung Nie-
dernwöhren - Zimmer 8.3 - öffentlich aus. 
 
Veröffentlicht: 

Niedernwöhren, 16.05.2014 
 

Hartmann 
Gemeindedirektor 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Niedernwöhren 
3. Änderung Bebauungsplan Nr. 12 „Hinter der Grundschu-
le“ - Teilaufhebung 
 
Der Rat der Gemeinde Niedernwöhren in seiner Sitzung am 
15.05.2014 die 3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 12 „Hinter 
der Grundschule“ – Teilaufhebung – mit Begründung gem. § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
im Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg ortsüblich be-
kanntgemacht. 
 
Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung: 
 
Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Niedernwöhren an der 
Landesstraße L 372 „Hauptstraße“. 
 
Das Plangebiet wird wie folgt räumlich begrenzt: 

 Im Westen durch die Flurstücke 100/9 (Grünanlage), 
100/11, 98/3 und 98/2 (Wohnbebauung) an der Hauptstraße  

 Im Süden durch das Flurstück 13/7 (Parkplatz, Weg) an der 
Hauptstraße  

 Im Norden durch einen Teilbereich des Flurstücks 89/3 
(unbebaute Fläche, die zu dem Komplex Schule / Gemeinde-
verwaltung gehört und auf der die Garage des Anrufbusses der 
Gemeinde steht) 

 Im Osten durch das ausgewiesene und teilweise bebaute 
Wohngebiet an der Sportplatzstraße 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung des Be-
bauungsplan Nr. 12 „Hinter der Grundschule“ – Teilaufhebung 
– in Kraft. 

 
Der Bebauungsplan - einschl. der Begründung - liegt ab sofort 
in der Samtgemeindeverwaltung Niedernwöhren, Hauptstr. 46, 
31712 Niedernwöhren, Zimmer 8.3, öffentlich aus und kann 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen wer-
den. Jedermann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes 
auch Auskunft verlangen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Baugesetz-
buches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften dann 
unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Niedernwöhren geltend gemacht worden sind. Mängel der 
Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Gemeinde Niedernwöhren geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder deren Mängel der Abwägung begründen 
soll, ist darzulegen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
des Baugesetzbuches über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über 
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädi-
gungsansprüche wird hingewiesen. 
 

Niedernwöhren, den 27. Mai 2014 
 

Der Gemeindedirektor 
In Vertretung: 

Kühn 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Niedernwöhren 
Bebauungsplan Nr. 13 "Hinter der Grundschule – Erweite-
rung östlich der Sportplatzstraße“ - 1. Änderung – 
Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13 a BauGB) 
 
Der Rat der Gemeinde Niedernwöhren hat in seiner Sitzung 
am 15. Mai 2014 die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 13 
„Hinter der Grundschule – Erweiterung östlich der Sportplatz-
straße“  mit örtlicher Bauvorschrift – einschl. Begründung - 
gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlos-
sen. 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB im Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg ortsüblich 
bekanntgemacht. 
 
Geltungsbereich des Bebauungsplans: 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans befndet 
sich am nordöstlichen Ortsrand der Gemeinde Niedernwöhren, 
an der Sportplatzstraße. Das Plangebiet umfasst in der Ge-
markung Niedernwöhren, Flur 2, vollständig die Grundstücke: 
Flurstück 86/1, 86/2, 86/3 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 
86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14 und 86/15. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Be-
bauungsplan Nr. 13 „Hinter der Grundschule – Erweiterung 
östlich der Sportplatzstraße“ gem. § 10 Abs. 3 in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan - einschl. der Begründung - liegt ab sofort 
in der Samtgemeindeverwaltung Niedernwöhren, Hauptstr. 46, 
31712 Niedernwöhren, Zimmer 8.3, öffentlich aus und kann 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen wer-
den. Jedermann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes 
auch Auskunft verlangen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Baugesetz-
buches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften dann 
unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Niedernwöhren geltend gemacht worden sind. Mängel der 
Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Gemeinde Niedernwöhren geltend gemacht worden sind. 
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Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften oder deren Mängel der Abwägung begründen 
soll, ist darzulegen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
des Baugesetzbuches über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über 
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädi-
gungsansprüche wird hingewiesen. 
 

31712 Niedernwöhren, den 27. Mai 2014 
 

Gemeinde Niedernwöhren 
 

Der Gemeindedirektor 
In Vertretung: 

Kühn 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I. 
Haushaltssatzung der Gemeinde Pollhagen für das Haus-
haltsjahr 2014 
 
Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
hat der Rat der Gemeinde Pollhagen in der Sitzung am 
18.03.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird festgesetzt: 
 
1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 683.305 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 683.305 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen auf 682.100 € 
2.2 der Auszahlungen auf 670.100 € 
 
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 
 
2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 674.600 € 
2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 654.400 € 
 
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.500 € 
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit 15.700 € 
 
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 € 
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
 
§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men werden nicht veranschlagt.  
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 
2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 112.000 € festgesetzt.  

§ 5 
 
Die Steuerhebesätze für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
        (Grundsteuer A) 320 v. H. 
    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 320 v. H. 
 
§ 6 
 
Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außer-
planmäßigen Ausgaben nach § 117 NKomVG zuzustimmen, 
gelten Ausgaben bis zur Höhe von 1.500 € im Einzelfall als 
unerheblich. 
 

Pollhagen, den 18.03.2014 
 

                    Möller                                  Busse 
Bürgermeister                Gemeindedirektor 

 
II. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde nach § 114 
NKomVG ist nicht erforderlich. Der Haushaltsplan liegt gemäß 
§ 114 Abs. 2 NKomVG für 7 Werktage (außer samstags), 
beginnend mit dem Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Schaumburg, in der Samtgemeinde-
verwaltung Niedernwöhren - Zimmer 8.3 - öffentlich aus. 
 
Veröffentlicht: 

Pollhagen, 14.05.2014 
 

Busse 
Gemeindedirektor 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I. 
Haushaltssatzung der Gemeinde Wiedensahl für das 
Haushaltsjahr 2014 
 
Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wiedensahl in der Sit-
zung am 02. April 2014 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird festgesetzt: 
 
1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 560.300 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 560.300 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen auf 586.000 € 
2.2 der Auszahlungen auf 556.400 € 
 
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 
 
2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 551.100 € 
2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 539.400 € 
 
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionstätigkeit 34.900 € 
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.000 € 
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2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 € 
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
 
§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. 
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 
2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt. 
 
§ 5 
 
Die Steuerhebesätze für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
     a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
          (Grundsteuer A) 310 v.H. 
     b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 320 v.H. 
 
§ 6 
 
Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außer-
planmäßigen Ausgaben nach § 117 NKomVG zuzustimmen, 
gelten Ausgaben bis zur Höhe von 1.000 € im Einzelfall als 
unerheblich. 
 

Wiedensahl, den 02.04.2014 
 

                     Albrecht                                 Adam 
Bürgermeisterin               Gemeindedirektor 

 
II. 
Der Landkreis Schaumburg in Stadthagen hat mit Verfügung 
vom 22.04.2014 – Aktenzeichen 20 14 10/46 – die vorstehende 
Haushaltssatzung genehmigt. Der Haushaltsplan liegt gemäß 
§ 114 Abs. 2 NKomVG für 7 Werktage (außer samstags), 
beginnend mit dem Tage nach der Bekanntmachung im Amts-
blatt für den Landkreis Schaumburg, in der Samtgemeindever-
waltung Niedernwöhren - Zimmer 8.3 - öffentlich aus. 
 
Veröffentlicht: 

Wiedensahl, den 14.05.2014 
 

Adam 
Gemeindedirektor 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bekanntmachung 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Wilharmsring“ 
der Gemeinde Hespe 
 
Der Rat der Gemeinde Hespe hat die 2. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 19 „Wilharmsring“ bestehend aus zeichneri-
schen und textlichen Festsetzungen in seiner Sitzung am 
14.05.2014 gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich liegt in der Gemarkung Stem-
men. Die genaue Lage des Geltungsbereiches ist der Plan-
zeichnung zu entnehmen. 
(Karte ist im Anschluss an Seite 49 als Anlage 3 beigefügt) 
 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes werden im Nordos-
ten des Plangebietes ein als Allgemeines Wohngebiet festge-
setztes Teilstück des Flurstücks 45/26 in einen öffentlichen 

Parkplatz umgewandelt und für den gesamten Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes die örtlichen Bauvorschriften geändert. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 bezeichne-

ten Verfahrens- und Formvorschriften, sowie 
2. Mängel der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 

unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Samtgemeinde Nienstädt, 
Bahnhofstraße 7, 31691 Helpsen, oder gegenüber der Ge-
meinde Hespe, Dorfstraße 25, 31693 Hespe, unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 2. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 19 „Wilharmsring“ wirksam. Der Be-
bauungsplan kann von jedermann während der Dienststunden 
in der Samtgemeindeverwaltung Nienstädt, Bahnhofstraße 7 in 
31691 Helpsen, und im Gemeindebüro Hespe, Dorfstraße 25, 
31693 Hespe, eingesehen werden. 
 

Hespe, den 20.05.2014 
 

Bürgermeister 
Vehling 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bekanntmachung 
Haushaltssatzung 2014 der Stadt Rodenberg 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Rodenberg in 
der Sitzung am 05.02.2014 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  4.834.300 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  4.834.300 Euro 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  400.000 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
4.537.500 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
4.187.900 Euro 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  840.200 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  2.160.600 Euro 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.000.000 
Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  135.800 
Euro. 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich:  
Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  6.377.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  6.484.300 Euro. 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt. 
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 
§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
      (Grundsteuer A) 310 v. H.  
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 
2. Gewerbesteuer 360 v. H. 
 
§ 6 
 
Für die Befugnis des Stadtdirektors, über- und außerplanmäßi-
gen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 
NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlun-
gen bis zur Höhe von 3.000 Euro im Einzelfall als unerheblich. 
 

Rodenberg, den 05.02.2014 
 

Der Stadtdirektor 
Heilmann 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Rodenberg für 
das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Schaumburg am 28.04.2014 unter dem 
Aktenzeichen 201410/66 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 
Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung 
über die öffentliche Bekanntmachung von Rechtsvorschriften 
kommunaler Körperschaften (BekVO-Kom) in der zur Zeit 
geltenden Fassung für 7 Werktage (außer samstags), begin-
nend mit dem Tage nach dieser Bekanntmachung, im Rathaus, 
Zimmer 20, Amtsstr. 5, 31552 Rodenberg, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 

Rodenberg, den 07.05.2014 
 

Samtgemeinde Rodenberg 
 

Der Samtgemeindebürgermeister 
Heilmann 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
2. Änderung der Satzung über die Benutzung und die 
Benutzungsgebühren der Kindergärten des Flecken Ha-
genburg (Kindergartensatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des NKomVG sowie der § 2 und 5 
des Nds. Kommunalabgabengesetzes in der zzt. geltenden 
Fassung hat der Rat des Flecken Hagenburg in seiner Sitzung 
am 19.05.2014  folgende Satzung beschlossen: 
 
Artikel I 
 
Die Satzung des Flecken Hagenburg über die Benutzungsge-
bühren der Kindergärten im Flecken Hagenburg vom 
05.05.2009 wird wie folgt geändert: 
 
a) § 2 erhält folgende Fassung: 
 
Die Kindergärten werden an Werktagen von Montag bis Freitag 
betrieben. 
Die Kindergärten werden während der Sommerferien für min-
destens drei Wochen (Betriebsferien) und zwischen Weihnach-
ten und Neujahr geschlossen. 
Die tägliche Betreuungszeit der Vormittagsgruppen ist von 
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, die der Ganztagsgruppen von 08.00 
Uhr bis 16.00 Uhr. Bedarfsgerecht werden außerdem Sonder-
dienste in Form von 30 oder 60 minütigen Früh- und Spätdiens-
ten angeboten. 

b) § 6 Ziffer 1 wird wie folgt geändert: 
 
1. Die monatliche Benutzungsgebühr beträgt: 
a) In einer Vormittagsgruppe mit einer Betreuungszeit von 
4 Stunden täglich 100,00 € 
 
b) In einer Ganztagsgruppe bei einer Betreuungszeit von 
5 Stunden täglich 125,00 € 
7 Stunden täglich 175,00 € 
8 Stunden täglich 200,00 € 
9 Stunden täglich 225,00 € 
 
c) Für die Inanspruchnahme von Sonderdiensten von jeweils 
30 Minuten täglich 12,50 € 
 
d) Für die Betreuung von Krippenkindern (Kinder bis zur Voll-
endung des 3. Lebensjahres) in altersübergreifenden Gruppen 
erhöht sich die Gebühr je täglicher Betreuungsstunde um 5,-- € 
monatlich bis einschließlich des Monats in dem das 3. Lebens-
jahr vollendet wird. 
 
e) Für die grundsätzlich monatlich in Anspruch zu nehmenden 
Sonderdienste ist zusätzlich eine Fünferkarte für Sonderöff-
nungszeiten im Wer von 10,-- € mit fünf Abschnitten für jeweils 
30 Minuten erhältlich. Die Abschnitte (Coupons) können ein-
zeln oder zusammenhängend für die bei der Einrichtungslei-
tung vorzunehmende Buchung der Betreuungszeit verwendet 
werden. Die Inanspruchnahme der Sonderdienste mittels 
Coupons ist nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Kapazitäten möglich. 
 
Artikel II 
 
Die Änderungssatzung tritt zum 01.08.2014 in Kraft. 
 

Hagenburg, den 20.05.2014 
 

Wedemeier 
Gemeindedirektor 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Gemeinde Wölpinghausen 
Bebauungsplan Nr. 1 „Westerfeldkamp“, 1. Vereinfachte 
Änderung und Teilaufhebung 
Verfahren nach § 13 BauGB 
Bekanntmachung gem. § 10 BauGB 
 
Der Verwaltungsausschuss und der Rat der Gemeinde 
Wölpinghausen haben den Bebauungsplan Nr. 1 
„Westerfeldkamp“, 1. Änderung und Teilaufhebung im Ein-
mündungsbereich „Blumenweg/Sonnenbrink/Bergholer Straße“ 
in Wölpinghausen mit Begründung in ihren Sitzungen am 
29.04.2014 und am 06.05.2014 als Satzung beschlossen. 
 
Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 1 „Westerfeldkamp“, 
1. Änderung und Teilaufhebung, wird hiermit gem. § 10 (3) 
Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich bekanntgemacht. Mit 
dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 1, 
1. Änderung und Teilaufhebung in Kraft. 
 
Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Wölpinghausen in der 
Ortslage Wölpinghausen und grenzt nordöstlich an die Lan-
desstraße 370 „Bergholer Straße“. Das Plangebiet umfasst 
eine Gesamtfläche von rd. 0,99 ha. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt 
räumlich begrenzt: 
• nordöstlich: durch die „Bergholer Straße“ (L 370) 
• südöstlich: durch Wohnbebauung an der „Bergholer Stra-
ße“ (L 370) bzw. an der Straße „Sonnenbrink“,  
• südlich/südwestlich: durch Bebauung an der Straße „Blu-
menweg“ 
• westlich/nordwestlich: durch die Straße „Blumenweg“. 
Die Festsetzungen des derzeit rechtskräftigen Bebauungspla-
nes Nr. 1 werden künftig durch die Festsetzungen im Bereich 
dieses Bebauungsplanes ersetzt. 
 
(Karte ist im Anschluss an Seite 49 als Anlage 4 beigefügt) 
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Der Bebauungsplan Nr. 1 „Westerfeldkamp“, 1. Änderung und 
Teilaufhebung einschl. Begründung, kann sowohl im Rathaus 
Sachsenhagen, Markt 1, 31553 Sachsenhagen, während der 
Öffnungszeiten (Mo.-Fr. 09.00 – 12.00 Uhr, Mo. – Di. 14.00 – 
15.30 Uhr, Do. 14.00 – 18.00 Uhr) als auch im Gemeindebüro 
Meeresblickstraße 2, 31556 Wölpinghausen während der 
Öffnungszeiten (Donnerstag 17:00 – 18:00 Uhr) von jedermann 
eingesehen werden. Jedermann kann über den Inhalt des 
Bebauungsplanes Auskunft verlangen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Mängel der Abwä-
gung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den 
Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 
eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen. 
 

Wölpinghausen, den 19.05.2014 
 

Gemeinde Wölpinghausen 
 

Der Gemeindedirektor 
Wedemeier 

 
 
 
C Amtliche Bekanntmachungen anderer  
 Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des  
 öffentlichen Rechts 
 
 
Haushaltssatzung 
JobCenter Schaumburg kAöR für das Haushaltsjahr 2014 
 
Aufgrund des § 143 Abs.1 Satz 3 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. S. 576) i.V.m. § 5 Abs. 3 der Satzung der kommu-
nalen Anstalt JobCenter Schaumburg vom 04.11.2011 hat der 
Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 28.01.2014 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen. 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 wird wie folgt festgesetzt: 
 
1. Eingliederungsmittelbudget:  5.819.241 € 
 
2. Verwaltungskostenbudget: 4.670.942 € 
 

Stadthagen, den 28.01.2014 
 

JobCenter Schaumburg 
Der Vorstand 
Bernd Dittmer 

 
 
 
D Sonstige Mitteilungen 
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Anlage 1: 

Veröffentlichung der 1. Eröffnungsbilanz des Landkreises Schaumburg zum 01.01.2010 
(Amtsblatt Seite 41) 
 

 
 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
Anlage 2: 

Bekanntmachung der Gemeinde Luhden; 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 a „Kuhlbreite“, Gemeinde Luhden 
(Amtsblatt Seite 42) 
 

 
Kartengrundlage: Auszug aus der Amtlichen Karte (AK 5) M 1:5.000, © 2013 LGLN, RD Hameln, Katasteramt Rinteln 

 
 

(weiter mit Anlage 3) 



Abl. Lk SHG   Nr. 5 /2014, ausgegeben am 30.05.2014 
 
Anlage 3: 

Bekanntmachung; 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Wilharmsring“ der Gemeinde Hespe 
(Amtsblatt Seite 47) 
 

 



Abl. Lk SHG   Nr. 5 /2014, ausgegeben am 30.05.2014 
 
Anlage 4: 

Gemeinde Wölpinghausen; Bebauungsplan Nr. 1 „Westerfeldkamp“, 1. Vereinfachte Änderung und Teilaufhebung; 
Verfahren nach § 13 BauGB; Bekanntmachung gem. § 10 BauGB 
(Amtsblatt Seite 48) 
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